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DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2016-11

„Schutz gegen elektrischen Schlag –

Gemeinsame Anforderungen 

für Anlagen und Betriebsmittel“
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DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2016-11

Schutz gegen elektrischen Schlag –

Gemeinsame Anforderungen für Anlagen und Betriebsmittel
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DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2016-11

Schutz gegen elektrischen Schlag –

Gemeinsame Anforderungen für Anlagen und Betriebsmittel
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Schwellen von Berührungsspannungen die eine Reaktion auslösen bei 

der 

• Wahrnehmung von AC 2 V oder DC 8 V und bei 

• Muskulären Reaktionen von AC 20 V oder DC 40 V.

Der genaue Wert der Spannungsgrenze ist von einer erheblichen Anzahl 

von Einflussfaktoren abhängt. 

E DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2014-07 

Schutz gegen elektrischen Schlag –

Gemeinsame Anforderungen für Anlagen und Betriebsmittel
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Basisschutz 

durch Begrenzung der Spannung, wenn die Berührungsspannung 

folgende Werte nicht überschreitet:

1. AC 25 V Effektivwert oder DC 60 V oberwellenfrei, 

in trockener Umgebung und kein großflächiger Kontakt von aktiven Teilen 

nicht zu erwarten ist,

2. AC 6 V Effektivwert oder DC 15 V oberwellenfrei, in allen anderen Fällen.

E DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2014-07 

Schutz gegen elektrischen Schlag –

Gemeinsame Anforderungen für Anlagen und Betriebsmittel
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Basisschutz

wenn ein Berührungsstrom werden folgende Werte  

nicht überschreitet:

1. ein Beharrungsstrom, der zwischen gleichzeitig  

berührbaren leitfähigen Teilen fließt

Wahrnehmbarkeitsgrenzen

von AC 0,5 mA oder DC 2 mA,

2. Werten, die nicht die

Schmerzgrenze 

von AC 3,5 mA oder DC 10 mA erreichen. 

E DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2014-07 

Schutz gegen elektrischen Schlag –

Gemeinsame Anforderungen für Anlagen und Betriebsmittel
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DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2016-11

Schutz gegen elektrischen Schlag –

Gemeinsame Anforderungen für Anlagen und Betriebsmittel

Grenzen von Wechselstromanteilen der Schutzleiterströme 

von elektrischen Verbrauchsmitteln 
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DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2016-11

Schutz gegen elektrischen Schlag –

Gemeinsame Anforderungen für Anlagen und Betriebsmittel

Grenzwerte der DC-Anteile in Schutzleiterströmen 



- 11 -

DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2016-11

Schutz gegen elektrischen Schlag –

Gemeinsame Anforderungen für Anlagen und Betriebsmittel

Steckerfertige elektrische Betriebsmittel mit einer Bemessungsleistung ≤ 4 kVA 

müssen so ausgeführt sein, dass ein dem Schutzleiterstrom überlagerter 

Gleichstromanteil maximal 6 mA beträgt. 

Für steckerfertige elektrische Betriebsmittel mit einer Bemessungsleistung > 4 kVA 

und fest angeschlossene Betriebsmittel, unabhängig von ihrer 

Bemessungsleistung, müssen in der Betriebsanleitung Hinweise bezüglich der 

Schutzmaßnahmen enthalten sein.

Wenn der DC-Anteil der Schutzleiterströme 6 mA übersteigt, müssen geeignete 

Schutzmaßnahmen ausgewählt werden, z. B. eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung 

(RCD) Typ B. 
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DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2016-11

Schutz gegen elektrischen Schlag –

Gemeinsame Anforderungen für Anlagen und Betriebsmittel

Einrichtungen zum Trennen bei Niederspannung

Einrichtungen zum Trennen müssen den betreffenden Stromkreis wirksam 

von allen aktiven Leitern der Versorgung trennen. 

Jedoch braucht in TN-S- oder TN-C-S-Systemen der Neutralleiter oder 

Mittelleiter nicht getrennt zu werden, wenn die Bedingungen für das 

Stromversorgungssystem so sind, dass der Neutralleiter als wirksam geerdet 

betrachtet werden kann. 
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DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2016-11

Schutz gegen elektrischen Schlag –

Gemeinsame Anforderungen für Anlagen und Betriebsmittel

Einrichtungen zum Trennen bei Niederspannung

Einrichtungen zum Trennen müssen mit den folgenden zwei Bedingungen 

übereinstimmen: 

a) Kontakt in geöffneter Stellung (Trennstellung) muss die Einrichtung einer 

zwischen den Eingangs- und Ausgangsklemmen angelegten 

Stoßspannung standhalten

b) Der Ableitstrom über die geöffneten Kontakte darf unter keinen Umständen 

festgelegten Werte nicht überschreiten



25.06.2018
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VDE 0100-410: 2007 – 06 

„ - Schutz gegen elektrischen Schlag“ 



„Schutz gegen elektrischen Schlag“

besteht aus zwei Schutzebenen

1. Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren)

2. Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren)

Bei Vorhandensein beider Schutzebenen bilden sie eine

Schutzmaßnahme zum Schutz von Personen.

DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2007-03

Schutz gegen elektrischen Schlag –

Gemeinsame Anforderungen für Anlagen und Betriebsmittel
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VDE 0100-410:2018-10

„Schutz gegen elektrischen Schlag“

Basis- und Fehlerschutz

Zusätzlicher Schutz
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Entwurf VDE 0100-410: 2018 – 10

„ - Schutz gegen elektrischen Schlag“ 



ZVEH

25.06.2018 - 23 -

„Errichten von Niederspannungsanlagen –

Teil 4-41: Schutzmaßnahmen –

Schutz gegen elektrischen Schlag“

410: Einleitung, Anwendungsbereich, Allgemeine Anforderungen

Allgemeingültige Anforderungen an die Schutzmaßnahme:

411: Automatische Abschaltung der Stromversorgung

412: Doppelte oder verstärkte Isolierung

413: Schutztrennung

414: Schutz durch Kleinspannung mittels SELV oder PELV

415: Zusätzlicher Schutz

VDE 0100-410: 2018 – 10 

„ - Schutz gegen elektrischen Schlag“ 



ZVEH
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VDE 0100-410: 2018 – 06 

„ - Schutz gegen elektrischen Schlag“ 
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ZVEH
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VDE 0100-410: 2018 – 06 

„ - Schutz gegen elektrischen Schlag“ 



VDE 0100-410: 2018 – 10 

„ - Schutz gegen elektrischen Schlag“ 

Die in Tabelle 41.1 angegebenen maximalen Abschaltzeiten müssen für 

Endstromkreise mit einem Nennstrom nicht größer als: 

• 63 A mit einer oder mehreren Steckdosen, und 

• 32 A die ausschließlich fest angeschlossene elektrische 

Verbrauchsmittel versorgen,

angewendet werden. 



VDE 0100-410: 2018 – 10 

„ - Schutz gegen elektrischen Schlag“ 
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Zusätzliche Anforderungen für Steckdosen

Eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem 

Bemessungsfehlerstrom nicht größer als 30 mA muss 

vorgesehen werden für:

– Steckdosen für Wechselstrom (AC) mit einem 

Bemessungsstrom nicht größer als 32 A, 

– die für die Benutzung durch Laien und zur allgemeinen 

Verwendung bestimmt sind

VDE 0100-410: 2018 – 10 

„ - Schutz gegen elektrischen Schlag“ 
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VDE 0100-410: 2018 – 10 

„ - Schutz gegen elektrischen Schlag“ 

ANMERKUNG 

Stromsteckdosen mit einem Bemessungsstrom nicht 

größer als 32 A können hiervon ausgenommen werden, 

wenn im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung nach 

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Maßnahmen 

festgelegt werden, die eine allgemeine Verwendung dieser 

Steckdosen dauerhaft ausschließen.
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VDE 0100-410: 2018 – 10 

„ - Schutz gegen elektrischen Schlag“ 

Neuer FI/LS-Schalter

vereint erstmals Fehlerstrom- und Überlastschutz in einer 

Teilungseinheit (TE). 

Im Vergleich zu herkömmlichen Geräten benötigen der 

FI/LS-Schalter nur die Hälfte an Platz.
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Erläuterungen zum Konzept der DIN VDE 0100-

410 (VDE 0100-410):2018-10 sowie zur 

Anwendung der Schutzmaßnahme

„Automatische Abschaltung der 

Stromversorgung“
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411.3.4 Zusätzliche Anforderungen für Leuchten Stromkreise in TN- und TT-Systemen

In Wohnungen müssen Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem 

Bemessungsfehlerstrom nicht größer als 30 mA für Endstromkreise für Wechselstrom, 

die Leuchten enthalten, vorgesehen werden.

VDE 0100-410: 2018 – 10 

„ - Schutz gegen elektrischen Schlag“ 



Anhang D (normativ)  Vorkehrungen, wenn automatische Abschaltung in der geforderten Zeit nach 

411.3.2 nicht erreicht werden kann

D.1 Wenn automatische Abschaltung in folgenden Fällen nicht erreicht werden kann ist:

elektronische Geräte mit begrenztem Kurzschlussstrom installiert sind (siehe D.2), oder 

die geforderte Abschaltzeit durch eine Schutzeinrichtung nicht erreicht wird (siehe D.3),

sind folgenden Vorkehrungen anwendbar:

D.2 Für Anlagen mit Leistungshalbleiter-Umrichtersystemen und -betriebsmitteln mit einer 

Nennspannung U0 größer als AC 50 V oder DC 120 V muss die Ausgangsspannung der Stromquelle im 

Falle eines Fehlers gegen einen Schutzleiter oder gegen Erde, in einer Zeit wie in 411.3.2.2, 411.3.2.3 oder 

411.3.2.4, je nachdem, was zutreffend ist, auf AC 50 V oder DC 120 V oder weniger herabgesetzt werden 

(siehe IEC 62477-1). 

Es sind nur Leistungshalbleiter-Umrichtersysteme und -betriebsmittel zu verwenden, deren Hersteller 

angemessene Methoden für die Erst- und Wiederholungsprüfung angibt.

D.3 Außer wo D.2 zutrifft, wenn automatische Abschaltung in der nach 411.3.2.2, 411.3.2.3, oder 

411.3.2.4 geforderten Zeit, je nachdem, was zutreffend ist, nicht erreicht werden kann, muss ein 

zusätzlicher Schutzpotentialausgleich nach 415.2 vorgesehen werden.

VDE 0100-410: 2018 – 10

„ - Schutz gegen elektrischen Schlag“ 



Burkhard Schulze

Geschw. Scholl Str. 27

39359 Calvörde

Tel.: 039051 / 96510

Fax: 039051 / 96511

www.zveh.de   

b.schulze-zveh@t-online.de  

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit
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